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Beratungsgegenstand (Bezeichnung):

3. Änderung der Hauptsatzung

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die 3. Änderung der Hauptsatzung.

Dr. Burchhardt
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Sachverhalt (Begründung):

Auf Grund eines Hinweises in der Sitzung des Kreistages vom 11.12.2024, dass der

Seniorenbeirat als beratender Ausschuss in der Hauptsatzung benannt ist, wurde dies durch

die Verwaltung geprüft.

Rechtsgrundlage für die Bildung des Kreisseniorenbeirates ist zunächst § 80 KVG LSA in

Verbindung mit § 79 KVG LSA. Der Beirat ist kein ständiger Ausschuss des Kreistages,

daher wird der Kreisseniorenbeirat unter § 5 Ziff.3. Beiräte aufgeführt und die Hauptsatzung

entsprechend angepasst.

Anlagen: Lesefassung der 3. Änderung der Hauptsatzung

Nachweis der haushaltsrechtlichen Ermächtigung erforderlich: ja nein

Buchungsstelle(n)/Bezeichnung: /

Planansatz:

abzüglich Bedarf für das laufende Haushaltsjahr:

= überplanmäßig außerplanmäßig

= Aufwand Auszahlung

Deckung durch Mehrertrag Mehreinzahlung bei

Deckung durch Minderaufwand Minderauszahlung bei

Prüfvermerk durch Fachbereich Finanzen:

(nur für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen)


